
ZUSATZÜBEREINKOMMEN 

zum Gesamtvertrag vom 11.01.1980 abgeschlossen zwischen 

der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien einerseits und 

der Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten 

der Stadt Wien (KFA) andererseits. 

I. Gültigkeit der Honorarordnung 

Die Honorarordnung zum Gesamtvertrag vom 11.01.1980 wird ab 01.01.2025 in der zum 

Abschluss des Zusatzübereinkommens gültigen Fassung verlängert, es sei denn es wird 

Gegenteiliges geregelt. 

II. Änderungen der Honorarordnung 

Tarifanpassungen 

Die Honorarordnung zum Gesamtvertrag vom 11.01.1980 gilt mit folgender Maßgabe: 

Die in Eurobeträgen ausgedrückten Tarife vom 01.04.2022 werden, soweit im Folgenden 
nicht anderes bestimmt wird, ab 01.01.2024 um 5,8% und ab 01.04.2024 um weitere 8,45% 
angehoben. 

Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird, beträgt der Punktewert ab 01.01.2024 
EUR 1,0708 und ab 01.04.2024 EUR 1,1613. 

Der Punktewert für Grundleistungen durch Ärzte für Allgemeinmedizin beträgt ab 
01.01.2024 EUR 1,1914 und ab 01.04.2024 EUR 1,2921. 

Der Punktewert für Grundleistungen durch Fachärzte für Anästhesiologie, 
Lungenkrankheiten, sowie Neurologie und Psychiatrie beträgt ab 01.01.2024 EUR 1,2676 
und ab 01.04.2024 EUR 1,3747. 

Der Punktewert für Grundleistungen durch Fachärzte für Innere Medizin beträgt ab 
01.01.2024 EUR 1,5696 und ab 01.04.2024 EUR 1,7022. 

Der Punktewert für Grundleistungen durch Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde 
sowie Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie beträgt ab 01.01.2024 EUR 1,3444 und 
ab 01.04.2024 EUR 1,4580. 

Der Punktewert der Labor-Akutparameter im Abschnitt A.XIV beträgt ab 01.01.2024 EUR 
1,7480 und ab 01.04.2024 EUR 1,8957. 

Der Punktewert der weiteren Laborleistungen im Abschnitt A.XIV beträgt ab 01.01.2024 
EUR 1,2372 und ab 01.04.2024 EUR 1,2892. 
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Der Punktewert des Abschnittes D. beträgt ab 01.01.2024 EUR 1,2372 und ab 01.04.2024 
EUR 1,2892. 

Der Punktewert des Abschnittes E. Tarif für Röntgendiagnostik und Röntgentherapie 
durch Fachärzte für Radiologie beträgt ab 01.01.2024 EUR 0,9751 und ab 01.04.2024 
EUR 1,0575. 

Ergänzend dazu wird mit diesem Abschluss die Gesprächsmedizin gestärkt und die Tarife 
folgendermaßen ab 01.04.2024 erhöht: 

Position J1 (Koordinierungszuschlag) auf EUR 17,5352. 
Position TA (Therapeutische Aussprache) auf EUR 19,06. 
Position PS (Psychosomatisches Gespräch) auf EUR 24,40. 

12. Das Pilotprojekt OEK — Ordination unter Verwendung elektronischer 
Kommunikationsmittel wird seitens KFA bis auf Widerruf verlängert. Der Tarif der Leistung 
OEK wird ebenfalls ab dem 01.05.2024 um 8,45% erhöht. 

III. Tarifwirksamkeit 
Die gemäß gemäß II. 1. bis 12. erhöhten Punktewerte und Tarife gelangen für alle Leistungen 

ab 01.01.2025 zur Anwendung. 

IV. Nachzahlung für das Jahr 2024 

Für die im Jahr 2024 abgerechneten Leistungen gebührt den im Jahre 2024 tätigen 

Vertragsärztinnen im April 2025 eine Nachzahlung in Höhe der Differenz zwischen den unter 

Punkt II Z 1 bis 12 genannten Tarifen und jenen zum 01.04.2022, sofern bis zum 31.03.2025 

eine Einigung zwischen der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und der KFA über 

folgende Punkte besteht: 

neuer Gesamtvertrag 

KFA-eigene Honorarordnung 

Klärung und Überarbeitung der OP-Strukturen sowie der Honorierung der 

Operationsleistungen in Privatkrankenanstalten. 

21,67z 
Dr.'" Naghme a an-Schmied OMR Dr. Johannes Steinhart 

Vizeprä ntin Präsident 
Kurienobfrau niedergelassene Ärzte 
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Krankenfürsorgeanstalt der Bediensteten der Stadt Wien 

Der Präsident 
itso.,,e  

;:". der .4-: 
Ne Bediensteten 

la 
der Stadt . - 

7 

Wie 4- n  
„CA - 
.0 

Der Generaldirektor 

Ing. Chris an Meidlinger OA& Norbert Pelzer 
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